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§ 68 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für

ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur

Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer

kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

2. (2)Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie,

die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in

welchem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

3. (3)Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine

behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge

eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung

entspricht.

4. (4)In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst

nach Kriegsende zu zahlen.

5. (5)(Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 509/1994)
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